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Günter Bode 
Kreishandwerksmeister

Ass. Holger Benninghoff 
Geschäftsführer

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, so 
der Titel der amerikanischen Komödie mit 
Bill Murray aus dem Jahr 1993. Ähnlich 
sieht es mit dem Thema Corona aus. Bei 
Weitem ist dies aber nicht so lustig, dass 
sich die Zeitschleife Corona weiter fortsetzt 
und wir die Lockdownszenarien in unter-
schiedlichster Schärfe Woche für Woche 
spielen. Bedroht es doch zunehmend die 
Existenz unserer Betriebe. Hart betroffen 
sind weiterhin unsere Friseure und Kosme-
tiker, die Autohäuser, die Cateringbetriebe 
und nicht zu vergessen unsere Messebauer.

Sie alle stehen vor unlösbaren Aufgaben, 
da ihnen schlichtweg die Perspektive fehlt, 
um ihre Betriebe wieder zu öffnen. Zuletzt 
wurden die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie in der Videokonfe-
renz der Bundeskanzlerin und den Minis-
terpräsidenten und -präsidentinnen am 19. 
Januar 2021 verschärft und verlängert.

Ein schwerer Schlag für unsere Betriebe, 
die bisher nicht im Verdacht standen, Hot-
spots für die Verbreitung des Corona-Virus 
zu sein. Ein schwerer Schlag auch deshalb, 
weil unsere Betriebe gezeigt haben, dass sie 
die Corona-Regeln einhalten und die Hygi-
enekonzepte umsetzen. Ein schwerer Schlag, 
weil sie hohe Investitionskosten auf sich 
genommen haben und diese nicht refinan-
ziert werden. Ein schwerer Schlag, weil die 
Förderinstrumente der Politik nur unzurei-
chend funktionieren, zu langsam ausgezahlt 
werden und viel zu bürokratisch sind.

Was wir brauchen, ist 
schnelle Hilfe, die direkt 
in unseren Betrieben an-
kommt. Warum ist es nicht 
möglich, die Förderung 
auszuzahlen und später 
zurückzufordern, so wie 
es bei den Soforthilfen im 
letzten Jahr geschehen ist? 
Nunmehr wird wieder ein 
bürokratisches Verfahren in 
Gang gesetzt, das in einem 
Fiasko endet, da die An-

tragstellung zu kompliziert ist. Die stark vom 
Lockdown betroffenen Betriebe sind aber auf 
schnelle Hilfe angewiesen. Die Rücklagen 
sind aufgebraucht oder in die Modernisierung 
geflossen. Alles in Erwartung, dass die Politik 
die Krise in den Griff bekommt. Wir wissen, 
dass es schwierig ist und sind bereit, unseren 
Teil der Abmachung einzuhalten, in dem wir 
alles Erdenkliche in unseren Betrieben tun, 
damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet.

Wir brauchen aber eine realistische Per-
spektive, wann es wieder weitergeht. Wir 
stehen in den Startlöchern und wollen losle-
gen: stattdessen weitere Verschärfungen bei 
oftmals sinkenden Infektionszahlen. Uns 
ist dabei klar, dass diese Krise nicht vorbei 
ist. Dass wir weiter aufpassen müssen, um 
die Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
Aber erlaubt sein muss die Frage, welchen 
Preis unsere Betriebe dafür zahlen müssen.

Auf diese Fragen hat die Politik wenig 
Antworten, aber genau diese Antworten brau-
chen wir, damit auch Morgen noch Dienst-
leistungen unserer betroffenen Handwerke 
erbracht werden. Wie schon gesagt, brauchen 
wir schnellere Hilfen für unsere Betriebe. 
Wie wäre es mit einem Expertenrat der Wirt-
schaft, der schnell Vorschläge zum Abbau bü-
rokratischer Hemmnisse bei den Krisenhilfen 
macht. Denn gerade der geringe Mittelabfluss 
bei den Hilfen zeigt, dass manche Förderin-
strumente zu komplex angelegt sind. Wegen 
dieser unklaren Rechtsfragen verzögert sich 
die Bearbeitung durch die Steuerberater und 
die Betriebe geraten in eine Liquiditätsfalle.

Warum werden keine einfacheren, un-
komplizierteren steuerlichen Anreize ge-
schaffen, die von den Betrieben genutzt 
werden können, wie etwa Verbesserungen 
bei den Verlustrückträgen oder bei den Son-
derabschreibungsmöglichkeiten. Es wäre 
auch eine Erleichterung, die Zahlungsfrist 
für die Umsatzsteuer zu verlängern oder die 
Umsatzsteuervorauszahlung erst später ab-
zuführen.

Stattdessen fordert die Politik vom Hand-
werk Verantwortung im Kampf gegen das 
Virus zu übernehmen. So bemängelten Ka-
trin Göring-Eckardt von den Grünen und 
Bodo Ramelow von den Linken, dass es für 
die Wirtschaft kaum verpflichtende Regelun-
gen zur Bekämpfung der Pandemie gibt und 
täten so, als gäbe es das Virus nicht. Auch das 
Thema Homeoffice mit dem Gesetzesent-
wurf von Hubertus Heil von der SPD stellt 
die Betriebe vor große Herausforderungen.

Zum einen tun die Betriebe alles, um 
ihre Mitarbeiter zu schützen und die Ar-
beitsschutzstandards einzuhalten, da sie auf 
ihre Mitarbeiter angewiesen sind. Ohne sie 
geht es schließlich nicht. Zum anderen kann 
nur mit Wertschöpfung aus den Betrieben 
heraus diese Krise überwunden werden.

Die Politik würde also gut daran tun, 
Perspektiven zu eröffnen, anstatt mit dem 
erhobenen Zeigefinden zu drohen! Das The-
ma Homeoffice im Handwerk ist doch eher 
theoretischer Natur. Da, wo es geht, werden 
wir sicher Wege und Möglichkeiten finden, 

das zu ermöglichen, aber 
die tatsächliche Arbeit 
wird doch wohl auch in 
Zukunft auf der Baustelle 
geleistet! 

Ihnen und Ihren Mit-
arbeitern wünschen wir 
ein gutes, gesegnetes 2021, 
bleiben Sie gesund – ein 
herzliches „Glück Auf“ 
und Gott segne das ehrba-
re Handwerk!

Neues Jahr, alte Sorgen
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wir sind für Sie und ihre interessen da:

Kreishandwerkerschaft
des Kreises Wesel

Dienstleistungszentrum Wesel
Handwerkerstraße 1 | 46485 Wesel | Fon: (0281)96262-0 | Fax: (0281)96262-40 | www.khwesel.de | eMail: info@khwesel.de

Kreishandwerksmeister

Günter Bode 
Fon: (0281)96262-10

Kasse

Nina Herzog 
Fon: (0281)96262-14 
n.herzog@khwesel.de

Geschäftsführung / 
Innungsbetreuung, 
Rechtsberatung, 
Prozessvertretung im 
Arbeits- und Sozialrecht

Ass. Holger Benninghoff 
Fon: (0281)96262-11 
h.benninghoff@khwesel.de

stellv. Geschäftsführer/ 
Finanzen

Dipl.-Betriebswirt 
Ulrich Kruchen 
Fon: (0281)96262-16 
u.kruchen@khwesel.de

Kasse

Heike Noreiks 
Fon: (0281)96262-15 
h.noreiks@khwesel.de

Zentrale und Handwerksrolle 

Kristin Maiwald 
Fon: (0281)96262-21 
k.maiwald@khwesel.de
(Innung für Schneid- und Schleiftech-
nik Nordrhein, Innung für Elektro-
technik und Informationstechnik, 
Fleischer-Innung, Friseur-Innung, 
Innung des Kraftfahrzeuggewerbes 
Niederrhein, Maler- und Lackierer-In-
nung, Baugewerks-Innung, Metall-In-
nung, Glaser-Innung, Stukkateur-In-
nung Niederrhein, Tischler-Innung, 
Steinmetz- und Steinbildhauer-In-
nung Niederrhein, Zimmerer-Innung)
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Prüfungswesen

Isolde Reuters 
Fon: (0281)96262-22 
i.reuters@khwesel.de

(Innung für Elektrotechnik 
und Informationstechnik, Innung 
des Kraftfahrzeuggewerbes 
Niederrhein, Tischler-Innung)

Lehrverträge

Ute Thomas 
Fon: (0281)96262-25 
u.thomas@khwesel.de

Prüfungswesen

Beate Kretschmer 
Fon: (0281)96262-17 
b.kretschmer@khwesel.de

(Fleischer-Innung, Friseur- 
Innung, Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik, Maler- und 
Lackierer-Innung, Raumausstat-
ter-Innung, Metall-Innung)

Bildungszentrum AU
Regina Zobris
Fon: (02841)9193-19 
r.zobris@khwesel.de

Ehrungen
Nadine Bode-Ertelt
Fon: (02841)9193-45
n.ertelt@khwesel.de

Bildungszentrum ÜBL
Uwe Kopal
Fon: (02841)9193-0
k-u.kopal@khwesel.de

Handwerkliches Bildungszentrum
Repelener Straße 103 | 47441 Moers | Fon: (02841) 9193-0 | Fax: (02841) 9193-93

Dipl.-Betriebswirt Ulrich Kruchen 
Fon: (02841) 9193-11 

u.kruchen@khwesel.de
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Das Handwerk war in der Co-
rona-Rezession bislang ein we-
sentlicher Stabilitätsanker für den 
Arbeitsmarkt, für die Wachstum-
sentwicklung und das Steuerauf-
kommen des Staats.

Mit der Ausweitung des Lock-
downs fürchtet nun aber auch 
der beschäftigungsintensive 

Wirtschaftssektor, dem in NRW 191.000 
Betriebe mit 1,2 Mio. Erwerbstätigen an-
gehören, um die Fortexistenz vieler Unter-
nehmen vor allem in Dienstleistungs- und 
Ernährungsberufen. Besonders akut sind 
Neugründer und Soloselbstständige betrof-
fen.

Ein Positionspaper, das der Vorstand der 
Dachorganisation HANDWERK.NRW in 
den vergangenen Tagen einstimmig verab-
schiedete, würdigt die bisherigen Stabili-
sierungshilfen von Land und Bund, listet 
aber auch weitere politische Handlungs-
erfordernisse auf. „Es geht dabei auch um 
Vertrauen in den Unternehmen des gewerb-
lichen Mittelstands, die jetzt massiv unter 
Schließungen und Umsatzeinbußen leiden, 
obwohl sie geeignete Schutzmaßnahmen 
gewährleisten“, ordnete der Präsident von 
HANDWERK.NRW Andreas Ehlert in ei-
ner Videopressekonferenz den Vorstoß ein.

Die betroffenen Betriebe brauchen drin-
gend eine Öffnungsperspektive. Diese müs-
sen auf einer wirksamen Bekämpfung der 
Pandemie aufbauen: „Jetzt müssen wir Imp-
fungen vorantreiben und Risikogruppen 
wirksam schützen.“ Angesichts zunehmen-
der Verunsicherung kommt es darauf an, 
den Menschen im Handwerk und in ande-
ren Bereichen der Gesellschaft eine „verläss-
liche und berechenbare Perspektive“ zu ge-
ben. Dazu gehört, den betroffenen Branchen 
aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen 
eine Wiederöffnung des Geschäftsbetriebs 
möglich ist. Überall im Handwerk gibt es 

nach den Erfahrungen der vergangenen 
Monate „überzeugende Hygienekonzepte 
der Berufsgenossenschaften, die von den 
Betrieben schon jetzt oftmals übererfüllt 
werden“, so das Papier. Ergänzend lassen 
sich die im medizinischen Sektor bewährten 
FFP2-Masken auch im Handwerk bei Ver-
kaufsgesprächen oder im Kundenkontakt 
einsetzen – zum Beispiel im Autohaus.

Vorneweg mahnt die Landeshand-
werksvertretung an, Überbrückungshilfen 
schneller zu bewilligen und auszuzahlen, 
und die zugehörigen Antragsverfahren zu 
entbürokratisieren. So stießen Betriebe, 
die wie die Friseure erst im Dezember vom 
Lockdown betroffen wurden, „auf eine ech-
te Förderlücke“, so das Papier. Der geringe 
Mittelbabfluss bei den Hilfen zeige, dass 
manche Förderinstrumente „zu komplex 
angelegt sind“. Es droht eine Liquiditätsfal-
le, weil Unternehmen auf staatliche Über-
brückungshilfen warten, ohne dass deren 
Bewilligung sichergestellt ist.

Neben Verbesserungen bei den kurz-
fristigen Krisenhilfen sieht das Handwerk 
aber auch Bedarf für langfristig wirksame 

Lösungen im Steuerrecht, von denen alle 
Betriebe profitierten und die unmittelbar li-
quiditätssichernd wirkten, und spricht sich 
für Verbesserungen bei den Verlustrückträ-
gen und der Thesaurierungsrücklage oder 
bei Sonderabschreibungsmöglichkeiten aus. 
„Wir dürfen jetzt keine Debatte über neue 
Belastungen führen, sondern müssen die 
Strukturprobleme der Unternehmensbe-
steuerung im Mittelstand angehen,“ kom-
mentiert Ehlert die Stoßrichtung.

Für die Branchen, die noch arbeiten 
können, werden aktuell die Kita- und 
Schulschließungen zu einem massiven 
Problem. „Gerade kleine Betriebe können 
schnell lahmgelegt werden, wenn es we-
gen fehlender Betreuungsmöglichkeiten zu 
Personalausfällen kommt. Hier ist „mehr 
Kreativität“ gefragt, um Betreuung und 
Schulbetrieb rasch wieder breiter zu ge-
währleisten.

Schließlich verursacht auch ein rück-
ständiges E-Government in Gesundheits- 
und vielen anderen Verwaltungsbehörden 
Kapazitätsengpässe, unnötige Verzögerun-
gen und Kosten. „Wir hören von Betrieben, 
die seit einem halben Jahr auf die Erstattung 
von quarantänebedingten Personalkosten 
warten“, so Ehlert. Auch seien Kfz-Zulas-
sungsstellen oder Baubehörden weiterhin 
nur eingeschränkt arbeitsfähig.  

„Bei allen Herausforderungen, die die 
Betriebe derzeit aushalten müssen, hat die 
Krise aber viele Innovationen im Handwerk 
in Gang gesetzt. Wir können stolz darauf 
sein, dass unsere Betriebe mit großer Kre-
ativität und Verantwortungsbereitschaft auf 
diese noch nie dagewesene Herausforderung 
reagiert haben“, betont Handwerkspräsident 
Ehlert. Mittelständisches Unternehmertum 
und berufliche Bildung sind „heute wichti-
ger und wertvoller denn je“.

Quelle: HANDWERK.NRW

Vertrauen durch berechenbare 
Corona-Strategie

Andreas Ehlert 
Präsident von HANDWERK.NRW
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Zu der von Bund und Ländern be-
schlossenen Verlängerung und Ver-
schärfung des Lockdowns zunächst 

bis zum 31. Januar 2021 erklärt Hans Peter 
Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks (ZDH): „Ohne 
Frage ist die Verlängerung des Lockdowns 
für unsere Betriebe ein sehr schwieriger, 
ein sehr harter Start ins neue Jahr 2021. 
Dass die vor Weihnachten beschlossenen 
Einschränkungen nun zunächst bis Ende 
Januar 2021 beibehalten werden müssen 
und im Hinblick auf die Kontaktdynamik 
im privaten Bereich teils auch verschärft 
wurden, ist dem nach wie vor nicht gedros-
selten Infektionsgeschehen geschuldet, das 
Taktgeber für die Politik bleibt.

Damit wir möglichst rasch wieder zu 
einem weniger eingeschränkten Alltag und 
Geschäftsbetrieb zurückkehren können, 
muss es endlich gelingen, das Infektions-
geschehen spürbar einzudämmen. Dazu 
kann jeder seinen Beitrag leisten, indem 
Kontakte reduziert und die Abstands- und 
Hygieneregeln konsequent eingehalten 
werden. Solange noch nicht umfänglich 
geimpft ist, ist diese Form des persönlichen 
Gesundheitsschutzes der wirksamste Weg, 
um wieder zu einem normaleren Leben zu 
kommen und somit auch unsere Betriebe zu 
schützen. Gesundheitsschutz ist tatsächlich 
in dieser Lage Betriebe-Schutz!

Um so wichtiger ist, dass jetzt aber alles 
daran gesetzt wird, so zügig und umfang-
reich wie möglich zu impfen. Je schneller 
wir einen hohen Impfungsgrad erreichen, je 
schneller wir diese Pandemie in den Griff 
bekommen, umso eher kommen unsere Be-
triebe wieder in die Gänge.

Bis dahin gilt es, die von den Beschrän-
kungen besonders betroffenen Betriebe 
und Unternehmen nicht allein zu lassen, 
sondern ihnen mit Hilfen unter die Arme 
zu greifen, die der jeweiligen Betroffenheit 
angepasst sind. Richtigerweise sind Milli-
ardenhilfen vorgesehen. Allerdings reicht 
deren bloße Ankündigung nicht, wenn 

dann die Auszahlung ausbleibt oder aber 
an viel zu komplizierten Zugangsvorgaben 
scheitert. Immer wieder bekommen wir von 
unseren Betrieben zu hören, dass viele Pro-
gramme nach wie vor in der Abwicklung 
viel zu bürokratisch, mit zu vielen Bedin-
gungen verbunden oder die Schwellenwer-
te für die Inanspruchnahme so hoch sind, 
dass sie in der Praxis nicht wirken.

In der für viele unserer Betriebe inzwi-
schen existenziell zugespitzten Lage müssen 
die Mittel deshalb schnell und rechtzeitig 
fließen. Denn wenn die Liquidität zu spät 
kommt, kann es sein, dass sie nichts mehr 
nützt und der Betrieb bereits „verdurstet“ ist.“

Lockdownverlängerung ist für 
Betriebe harter Jahresstart

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

Tel. 0 28 32.97 33 620 | www.aktenvernichtung-schiffer.de

Aktenvernichtung

GmbH
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Klaus Peter Neske, Obermeister 
der Friseurinnung im Kreis Wesel, 
schlägt Alarm. Wegen der Pandemie 
seien viele Salons vom Aus bedroht.

Klaus Peter Neske klingt wie so vie-
le in diesen Tagen. Ein Stückchen 
Rest-Hoffnung, dass das Leben 

am 15. Februar wieder Fahrt aufnimmt, 
schwingt auch in der Stimme des Obermeis-
ters der Friseur-Innung im Kreis Wesel mit. 
Doch glauben kann Neske es noch nicht. 
„Der Lockdown wird bestimmt noch mal 
verlängert, vielleicht zwei, drei Wochen“, ver-
mutet er. Über den Austausch mit dem hie-
sigen FDP-Bundestagsabgeordneten Bernd 
Reuther ist Neske deshalb dankbar, das Ge-
spräch macht ein wenig Mut in diesen Ta-
gen. In dieser gerade auch für die Friseure so 
misslichen Lage. „Wir haben von möglichen 
Überbrückungshilfen noch kein Geld gese-
hen“, so Neske. „Auf der anderen Seiten lau-
fen die Fixkosten, die Mieten weiter. Es geht 
um Existenzen. Viele Lichter in der Branche 
werden ausgehen, wenn keine Hilfe kommt.“

Und so sollte der geplante ge- meinsame 
Brief der Kreis Weseler Bürgermeister un-
ter Regie von Thomas Görtz aus Xanten als 
erneuter Hilferuf verstanden werden, doch 
der kam nicht zustande. Weil die Schwarz-
arbeit boomt, haben die Friseure im Kreis 
zuletzt auch eine Anzeige geschaltet, mit 
der sie sich bei den Kunden bedanken. 
„Dafür, dass uns viele die Treue gehalten 
haben.“ Das haben auch die vielen Anru-
fe in seinem Salon in Xanten gezeigt. „Wir 
fehlen den Kunden. Deshalb erwarten wir, 
oder wollen erwarten, dass wir am 15. Feb-
ruar wieder öffnen dürfen.“

Bernd Reuther, der sich momentan im 
Kreis mit verschiedenen Branchen wie Fit-
nessstudio, Hotels und den Kulturschaffen-
den austauscht, sagte, es sei „wichtig, ein 
Feedback zu bekommen“, um die Nöte vor 
Ort auch bei den Entscheidungsträgern in 

Berlin zu präsentieren. Und um gerade auch 
das Problem der fehlenden Überbrückungs-
hilfen für kleinere Betriebe anzusprechen. 
Das Ganze ist ein totales Ärgernis, aber 
auch mir fehlt ein klarer Fahrplan der Po-
litik. Denn es geht um Existenzen in inha-
bergeführten Betrieben.“

Klaus Peter Neske ärgert sich zu- dem 
noch über einen anderen Umstand. „Alle 
Handwerker dürfen arbeiten, nur wir nicht.“ 
Dagegen erfülle die Branche alle Hygie-
neauflagen, ein von einem Friseursalon aus-
gehender Hotspot sei deshalb unwahrschein-
lich. „Wenn wir bis Ende Dezember hätten 
öffnen dürfen, wäre die Situation jetzt nicht 
so schlimm.“ Sein Vorschlag: Man könnte 
das Geschäft langsam wieder anrollen las-
sen, „auf die Dauerwelle erst mal verzichten“.

Bernd Reuther sieht durchaus die Dring-
lichkeit, „den Menschen einige Freiheiten 
und Grundrechte zurückzugeben“. Natür-
lich sei das Virus weiterhin ein gefährlicher 
Faktor, „aber man muss sorgsam abwägen. 
Ein klarer Fahrplan wäre schon wichtig.“ 
Denn sonst müssten einige Branchen auch 
die nächsten Wochen abschreiben. „Fehlen-

de Perspektiven und ungerechte Behand-
lung macht ja auch etwas mit der Psyche 
der Menschen.“

Verschiedene Branchen betroffen
Auch Holger Benninghoff, Ge schäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Wesel, treibt 
die momentane Situation Sorgenfalten auf 
die Stirn. „Was uns beschäftigt, sind die Zu-
schüsse. Mich rufen viele Friseure an, bei de-
nen die angekündigten Hilfen nicht ankom-
men.“ Das sei auch in der Kfz-Branche ein 
großes Ärgernis. „Zudem fallen in nächster 
Zeit auch Innungsbeiträge und Beiträge an 
Berufsgenossenschaften an.“ Die momentane 
Situation tue weh – für einige Branchen sei-
en die Aussichten extrem trübe. „Außerdem 
werden auf längere Sicht dann auch die Fol-
geaufträge fehlen“, so Benninghoff, „der lange 
Lockdown wird auf verschiedene Branchen 
durchschlagen“. Auch Holger Benninghoff 
begrüßte es, dass die Politik vor Ort ein of-
fenes Ohr für das Handwerk habe. Bernd 
Reuther indes versprach, am Ball zu bleiben. 
Für Klaus Peter Neske ist das zumindest ein 
Licht am Ende des Tunnels. Damit die Lich-
ter in der Fri- seurbranche nicht ausgehen.

Text: Christian Schyma (NRZ)

austausch mit MdB Bernd reuther bei der kreishandwerkerschaft

„Es geht um Existenzen“

Bernd Reuther (links) tauschte sich bei der Kreishandwerkerschaft mit Obermeister 
Klaus-Peter Neske von der Friseurinnung des Kreises Wesel aus.
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Die Umsatzzahlen des NRW-Gast-
gewerbes im November 2020 sind 
ein Horror: mehr als 65 Prozent Mi-
nus, und im Dezember sah es noch 
schlechter aus. Da weisen die Mit-
gliedsunternehmen des Branchen-
verbands Dehoga NRW sogar 76 
Prozent Rückgang aus.

Umso vernehmlicher ist der Ruf 
nach Besserung bei den Hilfen. 
Schon Anfang des Monats hatte 

der Dehoga NRW eine schnelle Umset-
zung angemahnt, was Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) zuvor an-
gekündigt hatte: Vereinfachter Zugang zu 
Wirtschaftshilfen, Harmonisierung der Be-
dingungen, zügige Auszahlung. Man habe 
festgestellt, dass das Vertrauen der Branche 
in diese Hilfen und die Entscheidungen der 
Politik immer mehr schwänden, so Deho-
ga-NRW-Präsident Bernd Niemeier. Die 
Unternehmen hoffen wie die Modebranche 
darauf, dass die Politik ein bisschen Licht 
am Ende des Tunnels entstehen lässt. „Wir 
gehen davon aus, dass die geplante Arbeits-
gruppe auch für unsere Branche eine Per-
spektive entwickelt, wann und zu welchen 
Bedingungen wir wieder öffnen dürfen“, 
sagt Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer 
des Textilverbandes BTE.

Immerhin soll der Handel nicht mehr 
auf den Kosten für Saisonware (etwa Win-

terkleidung und Weihnachtsartikel) sitzen-
bleiben, die wegen der Zwangsschließun-
gen gar nicht oder nur mit hohen Rabatten 
verkauft werden kann. Abschreibungen auf 
solche Artikel können laut Neufassung der 
Überbrückungshilfe III zu 100 Prozent als 
Fixkosten angesetzt werden. Allerdings gilt 
das nur für Unternehmen, die erst 2020 
Verluste machten und direkt von Schlie-
ßungsanordnungen betroffen waren.

Das RWI-Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung erwartet, dass der ver-
längerte Lockdown die NRW-Wirtschaft 
in eine Rezession stürzt. „Durch die stei-
genden Mehrwertsteuersätze und den ver-
schärften Lockdown wurde der Handel zu 
Beginn des Jahres doppelt getroffen. Die 
Verlängerung dürfte bundesweit zu einem 
spürbaren Rückgang der Wirtschaftsleis-
tung im ersten Quartal führen“, sagte Tors-
ten Schmidt, Konjunkturchef des RWI. Da 
sie schon Ende 2020 geschrumpft sei, könne 
man von einer leichten Rezession sprechen. 
Immerhin: „Die zuletzt wieder gestiegenen 
Geschäftserwartungen der NRW-Industri-
eunternehmen deuten darauf hin, dass der 
zu erwartende Rückschlag begrenzt bleiben 
dürfte.“

Auch die Friseure müssen geschlossen 
bleiben. Viele können das nicht mehr lan-
ge durchhalten. „Viele betroffene Betriebe 
haben ihre Rücklagen trotz Krisenhilfen 

bald aufgebraucht. Wer durchhalten soll, 
braucht von der Politik jetzt eine verlässli-
che Perspektive, wann und unter welchen 
Bedingungen es weitergehen kann“, for-
derte Andreas Ehlert, Präsident der Hand-
werkskammer Düsseldorf. Zwar seien die 
Zahlungen für die Novemberhilfe endlich 
in Gang gekommen. „Aber wir brauchen 
eine deutliche Vereinfachung und Be-
schleunigung der Hilfen – am besten über 
steuerrechtliche Lösungen wie bessere Ver-
lustrückträge oder Verzicht auf Vorauszah-
lungen der Mehrwertsteuer“, sagte Ehlert.

Betriebe im Lockdown 
fordern zügigere Hilfen

Andreas Ehlert, Präsident der 
Handwerkskammer Düsseldorf

...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

Mode gesucht –
Murks bekommen?
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Lohn- und Preisdumping sowie 
Schwarzarbeit auf dem Bau ist ein 
ernsthaftes Problem. Unfaire und 
illegale Beschäftigungsmodelle 
können für Auftraggeber zu erheb-
lichen Haftungsrisiken führen. So 
wird aus dem vermeintlich günsti-
gen Angebot schnell ein unkalku-
lierbares Risiko.

Die Beauftragung von Subunter-
nehmen zur Abdeckung von 
Leistungsspitzen und fremden 

Arbeitsfeldern ist in der Baubranche üblich 
und sinnvoll. Allerdings nutzen skrupellose 
Marktteilnehmer Arbeitnehmer als Schein-
selbstständige aus und umgehen so Min-
destlöhne, Sozialabgaben und Steuern.

Das ist für den Auftraggeber nicht 
durchschaubar. Termin- und Qualitätspro-
bleme gehören zum Alltag, auch im Ge-
währleistungsfall schauen die Kunden oft 
in die Röhre. 

Nachteile für Auftraggeber: Keine 
Gewährleistung und Haftungsrisiko
Das Angebot ist extrem günstig? Vorsicht! 
Sind Sie sicher, dass das beauftragte Unter-

nehmen legal arbeitet, seine Mitarbeiter fair 
bezahlt und für sie Sozialabgaben abführt? 
Und wer haftet, falls es bei dem Projekt zu 
Schäden und Unfällen der Arbeiter oder 
Unbeteiligter kommt? Wer mit Billiglohn-
arbeitern arbeitet, hat vielfach auch mit 
schlechteren handwerklichen Leistungen zu 
kämpfen. Im Idealfall wird nachgebessert; 
oft kommt es jedoch vor, dass Auftraggeber 
auf dem Schaden sitzen bleiben. Eine Ge-
währleistung – wie sie bei verantwortungs-
voll handelnden Handwerksbetrieben üb-
lich ist – gibt es nicht. Und der Auftraggeber 
trägt das Haftungsrisiko für nicht abgeführ-
te Sozialabgaben, Schäden und Unfälle.

Nachteile für Mitarbeiter: 
Hungerlohn, keine Versicherung, 
menschenunwürdige Bedingungen
Für Scheinselbstständige und illegal Be-
schäftigte gilt die Mindestlohnbindung 
nicht; zudem sind sie meist weder kran-
ken- noch rentenversichert. Darüber hinaus 

müssen sie häufig unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen arbeiten und hausen.

Nachteile für fair arbeitende 
Malerbetriebe: Weniger Aufträge, 
Verlust von Arbeitsplätzen
Wer keinerlei Abgaben zahlt und seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hunger-
löhnen beschäftigt und im Krankheitsfall 
ganz einfach entlässt, kann billig anbieten. 
Fair arbeitende Betriebe haben damit beim 
reinen Kosten-Vergleich das Nachsehen. 
Damit werden sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze mit guten Bedingungen ver-
nichtet. Ausbildungsplätze und damit auch 
die Qualifikation gehen verloren.

Nachteile für uns alle: Weniger 
Steuereinnahmen und weniger 
Geld in den Sozialkassen
Scheinselbstständige und Schwarzarbeiter 
zahlen nicht in Sozialkassen ein, sie sparen 
sich auch die Sozialversicherung mit Rente 
und Krankenversicherung und natürlich 
die Lohnsteuern. Das trifft uns alle. Vor al-
lem die fehlenden Rentenzahlungen fallen 
uns allen auf die Füße.

Quelle: Bundesverband 
Farbe Gestaltung Bautenschutz

Gemeinsam gegen die 
Schattenwirtschaft

Bundesverband Farbe gestaltung Bautenschutz 
unterstützt initiative gegen lohndumping & Schwarzarbeit

Foto: w
w

w
.am

h-online.de
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Bei der energetischen 
Sanierung von denkmal-
geschützten Häusern steht 
auch die Frage nach der 
Fassadendämmung im 
Raum. Wenn die Fassade im 
Urzustand erhalten bleiben 
soll, bleibt die Innendäm-
mung als Alternative.

Viele Hersteller haben in 
den vergangenen Jah-
ren daran gearbeitet, 

bauphysikalisch unbedenkliche 
Systeme für die Innendämmung 
zu entwickeln, die auch in denk-
malgeschützten Häusern zum 
Einsatz kommen können. Dazu 
gehören zum Beispiel Kalzi-
umsilikat- oder Perliteplatten, 
die Feuchtigkeit in der Raum-
luft und im Bauteil regulieren 
können, so dass auch nach der 
Dämmung keine Probleme mit 
Schimmel zu befürchten sind. 

Sogar für Fachwerkhäuser 
gibt es spezielle Systeme für 

die Innendämmung, bei denen 
die Dämmplatten mit einem 
Lehmkleber angebracht werden. 
Dieser kann anfallende Tauwas-
ser-Feuchtigkeit binden und so 
dem Fachwerk eine zusätzliche 
Belastung mit Feuchtigkeit fast 
vollständig ersparen. 

Für eine Außendämmung gibt 
es mittlerweile ebenfalls eine Rei-
he von individuellen Lösungen. 
Das setzt aber immer eine enge 
Abstimmung mit den Denkmal-
schutzbehörden voraus, ob und 
inwieweit das äußere Erschei-
nungsbild geändert werden kann. 
Viele Denkmalschutzbehörden 
sind in solchen Fragen viel offener 
als in der Vergangenheit. 

Dämmmaßnahmen, egal 
ob als Innen- oder Außendäm-
mung – erfordern immer den 
erfahrenen Fachbetrieb.

Quelle: Bundesverband Far-
be Gestaltung Bautenschutz

Baudenkmäler und 
energetische Sanierung

Foto: w
w

w
.am

h-online.de

Azubis gesucht?

Infos zur Initiative: dzib.de

Wir 

unterstützen  

Sie!

BX28383_DZib-AZ-Innung_88x63mm.indd   1 04.02.21   14:33

Malerbetrieb Eickhoff GmbH & Co. KG, Erlenstraße 37, 46539 Dinslaken
T: +49 . 20 64 . 9 12 12    F: +49 . 20 64 . 9 14 14

info@malerbetrieb-eickhoff.de    www.malerbetrieb-eickhoff.de

www.meg-west.de

Bedburger Weide 43
47551 Bedburg Hau (Hasselt)
 02821 / 99763-0
 02821 / 99763-29
 vertrieb-kleve@meg-west.de

Mevissenstraße 48
47803 Krefeld
 02151 36994-0
 02151 36994-22
 vertrieb-krefeld@meg-west.de

Am Schürmannshütt 15
47441 Moers
 02841 88488-0
 02841 88488-29
 vertrieb-moers@meg-west.de
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Die Überbrückungshilfe III wird 
nochmals deutlich verbessert: Die 
Beantragung wird einfacher, die 
Förderung großzügiger und sie 
steht mehr Unternehmen zur Verfü-
gung.

Auch die besonderen Herausforde-
rungen des Einzelhandels werden 
berücksichtigt. Zu den wichtigsten 

Änderungen zählen unter anderem:

Zugang zur Überbrückungshilfe III 
wird vereinfacht und erweitert
» Antragsberechtigt sind Unternehmen, 

die in einem Monat einen Umsatzein-
bruch von mindestens 30 Prozent im 
Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 
2019 erlitten haben. Sie können die 
Überbrückungshilfe III für den betref-
fenden Monat beantragen. Ein darüber-
hinausgehender Nachweis entfällt.

» Der Förderzeitraum umfasst den No-
vember 2020 bis Juni 2021.

Fördervolumen und 
Abschlagshöhe werden erhöht
» Bis zu 1,5 Mio. Euro Überbrückungs-

hilfe pro Monat
» Abschlagszahlungen von bis zu 

100.000 Euro
» Überbrückungshilfe III auch für No-

vember und Dezember 2020.

Hilfen für Soloselbstständige 
deutlich verbessert
» Neustarthilfe auf einmalig 50 Prozent 

des Referenzumsatzes verdoppelt
» Maximale Betriebskostenpauschale 

auf 7.500 Euro erhöht.

Höhere monatliche Maximal-
beträge und Abschlagszahlungen
» Die monatlichen Höchstbeträge wer-

den deutlich erhöht und vereinheitlicht. 
Unternehmen können bis zu 1,5 Mio. 
Euro Überbrückungshilfe pro Monat 

erhalten (statt 200.000 bzw. 500.000 
Euro).

» Die Antragsteller können wählen, nach 
welcher beihilferechtlichen Regelung 
sie die Überbrückungshilfe III beantra-
gen.

» Der Höchstbetrag der Abschlagszah-
lungen wird auf 100.000 Euro ange-
hoben, um Unternehmen schnell und 
effektiv helfen zu können. Erste Ab-
schlagszahlungen sind im Februar zu er-
warten, die reguläre Auszahlung ist für 
März geplant.

Wie bisher: Fixkostenerstattung 
abhängig vom Umsatzrückgang
» Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich 

am Rückgang des Umsatzes im Ver-
gleich zum entsprechenden Monat des 
Jahres 2019 und ist gestaffelt.

» bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 
50 Prozent werden 40 Prozent der för-
derfähigen Fixkosten erstattet,

» bei einem Umsatzrückgang von 50 Pro-
zent bis 70 Prozent werden 60 Prozent 
der förderfähigen Fixkosten erstattet 
und

» bei einem Umsatzrückgang von mehr 
als 70 Prozent werden 90 Prozent der 
förderfähigen Fixkosten gezahlt.

» Um das Verfahren möglichst unbüro-
kratisch und einfach auszugestalten, gibt 
es einen Musterkatalog fixer Kosten, 
die berücksichtigt werden können: ins-
besondere Mieten und Pachten, Grund-
steuern, Versicherungen, Abonnements 
und andere feste Ausgaben sowie Miet-
kosten für Fahrzeuge und Maschinen, 
Zinsaufwendungen, Abschreibungen 
auf Wirtschaftsgüter bis zu einer Höhe 
von 50 Prozent, der Finanzierungskos-
tenanteil von Leasingraten, Ausgaben 
für Elektrizität, Wasser, Heizung, etc.

» Personalaufwendungen, die nicht von 
Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden 
pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten 
gefördert. Schließlich können bauliche 
Maßnahmen zur Umsetzung von Hy-
gienekonzepten gefördert werden sowie 
Marketing- und Werbekosten.

„Neustarthilfe“ für 
Soloselbstständige verbessert
» Soloselbstständige können im Rahmen 

Corona-Überbrückungshilfe 
vereinfacht und verbessert
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der Überbrückungshilfe III statt einer 
Einzelerstattung von Fixkosten eine 
einmalige Betriebskostenpauschale 
(„Neustarthilfe“) ansetzen.

» Die Neustarthilfe steht Soloselbstständi-
gen zu, die ihr Einkommen im Jahr 2019 
zu mindestens 51 Prozent aus ihrer 
selbstständigen Tätigkeit erzielt haben.

» Die volle Betriebskostenpauschale er-
hält, wessen Umsatz im Zeitraum Januar 
2021 bis Juni 2021 im Vergleich zu einem 
sechsmonatigen Referenzumsatz 2019 
um 60 Prozent oder mehr zurückgeht.

» Die Bedingungen der einmaligen Be-
triebskostenpauschale werden deutlich 
verbessert. Sie wird auf 50 Prozent des 
Referenzumsatzes verdoppelt; bisher 

waren 25 Prozent vorgesehen. Der Refe-
renzumsatz beträgt im Regelfall 50 Pro-
zent des Gesamtumsatzes 2019. Damit 
beträgt die Betriebskostenpauschale nor-
malerweise 25 Prozent des Jahresum-
satzes 2019. Für Antragsteller, die ihre 
selbstständige Tätigkeit erst ab dem 1. 
Januar 2019 aufgenommen haben, gelten 
besondere Regeln. Die maximale Höhe 
beträgt 7.500 Euro; bisher waren 5.000 
Euro vorgesehen. Bei einem Umsatz von 
20.000 Euro (Durchschnittsumsatz in 
der Künstlersozialkasse) werden also 
5.000 Euro Neustarthilfe gezahlt (50 
Prozent des Referenzumsatzes für sechs 
Monate 2019 /10.000 Euro).

» Die Betriebskostenpauschale wird zu 

Beginn der Laufzeit als Vorschuss 
ausgezahlt, auch wenn die konkreten 
Umsatzeinbußen während der Laufzeit. 
Sollte der Umsatz während der sechs-
monatigen Laufzeit bei über 40 Prozent 
des sechsmonatigen Referenzumsatzes 
liegen, sind die Vorschusszahlungen an-
teilig zurückzuzahlen.

» Der Zuschuss zu den Betriebskosten 
wird nicht auf Leistungen der Grund-
sicherung angerechnet und auch nicht 
bei der Ermittlung des Einkommens zur 
Bestimmung des Kinderzuschlags be-
rücksichtigt.

» Es handelt sich – wie bei den anderen 
Zuwendungen der Überbrückungshilfe 
– um einen steuerbaren Zuschuss.

Den Richtern des Oberlandesge-
richts Rostock (OLG) lag am 9.7.2020 
folgender Sachverhalt zur Entschei-
dung vor: Der Mieter kündigte im 
März 2017 einen geschlossenen Ge-
werberaum-Mietvertrag aufgrund 
seiner schweren Erkrankung. Diese 
würde ihm die Nutzung der Mieträu-
me unmöglich machen.

Nach den Regelungen im Bürger-
lichen Gesetzbuch kann eine 
Vertragspartei das Mietverhält-

nis aus wichtigem Grund außerordentlich 
fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt vor, wenn dem Kündigenden unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls, insbesondere eines Verschuldens 
der Vertragsparteien, und unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen die Fortset-
zung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen 
Beendigung des Mietverhältnisses nicht zu-
gemutet werden kann.

Das OLG kam in dem o. g. Urteil zu 
dem Entschluss, dass die Erkrankung des 
Mieters nicht die fristlose Kündigung eines 

Gewerberaum-Mietverhältnisses rechtfer-
tigt. So wird der Mieter von der Entrich-
tung der Miete nicht dadurch befreit, dass 
er durch einen in seiner Person liegenden 
Grund an der Ausübung seines Gebrauchs-
rechts gehindert wird. Ein solcher in der 

Person des Mieters liegender Grund, der 
das Vertragsrisiko auf der Seite des Mieters 
ansiedelt, ist auch dessen Gesundheitszu-
stand, so die OLG-Richter.

Quelle: MIZ Steuerberatung GbR

Gewerbemietvertrag – fristlose 
Kündigung wegen Erkrankung
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Unter dem Motto „Licht an! Bevor 
es ganz ausgeht“ machten die Fri-
seurbetriebe in ganz Deutschland 
auf ihre derzeitig existenzbedro-
hende Situation im Lockdown vom 
31. Januar 2021 zum 1. Februar 2021 
aufmerksam.

Schon in den vergangenen Tagen und 
Wochen haben viele Friseurinnen 
und Friseure, Innungen, Landesin-

nungsverbände und der Zentralverband auf 
die schwierige Situation im Friseur-Hand-
werk hingewiesen. Eine Aktion der Fri-
seure, um auch im Lockdown sichtbar zu 
bleiben!

„Unsere Friseurbetriebe wollen nicht ta-
tenlos zusehen, wie ganze Existenzen in der 
Branche zerstört werden und unterstützten 
damit die Kernforderung des Zentralver-
bandes des Friseurhandwerks, die Betriebe 
wieder zu öffnen und die versprochenen 
Hilfen schneller auszuzahlen“, berichtet 
Geschäftsführer Holger Benninghoff. 

„Die Friseurbranche hat alles dafür ge-
tan, um in ihren Betrieben nicht zu Co-
rona-Hotspots zu werden. Sie haben hohe 
Investitionen getätigt, um die Hygiene-
schutzstandards zu gewährleisten. Sie ha-
ben weniger Arbeitsplätze besetzt, um die 
Abstandsregeln der Corona-Schutzverord-
nung einzuhalten. Sie haben feste Termine 
vergeben, um unnötige Kundenkontakte zu 

vermeiden. Sie haben alles dafür getan, dass 
es nicht zu Ansteckungen mit dem Coro-
na-Virus in den Betrieben kommt“, so Ober-
meister Klaus-Peter Neske. „Dennoch hat 
die Politik entschieden, die Betriebe dicht 
zu machen. Das kommt einem Berufsverbot 
gleich“, erläutert der Obermeister.

„Daher war und ist es uns so wichtig, 
auf diese Situation in unseren Betrieben 
hinzuweisen und uns als Innung gemein-
schaftlich an dieser Aktion zu beteiligen. 
Wir brauchen dringend diese Aufmerksam-
keit, damit das Licht tatsächlich nicht in 
den Betrieben für immer ausgeht“, ergänzt 
Obermeister Neske. „Schließlich wachsen 
die Haare auch im Lockdown.“

„Die Aktion verdeutlicht, wie stark das 
Friseur-Handwerk sein kann, wenn es zu-
sammensteht“, begrüßt auch der Zentral-
verbandspräsident Harald Esser aus Köln 
die bundesweite Initiative. In Deutschland 
gibt es rund 260 Friseur-Innungen mit 
mehr als 80.000 Friseursalons und über 
240.000 Beschäftigten, die im Moment von 
den coronabedingten Schließungen betrof-
fen sind.

Licht an!  Bevor es ganz ausgeht
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Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist ge-
mäß Art. 92, 20 Abs. 3 Grund-
gesetz Teil der rechtsprechenden 

Gewalt des Staates. Sie besteht aus drei In-
stanzen:
» den Arbeitsgerichten,
» den Landesarbeitsgerichten und
» dem Bundesarbeitsgericht.

An der Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte wirken in allen Instanzen neben den 
Berufsrichterinnen und Berufsrichtern  eh-
renamtliche Richterinnen und Richter mit, 
die paritätisch aus Kreisen der Arbeitgeber- 
und der Arbeitnehmerseite berufen werden.
Bei den Arbeitsgerichten findet vor der ei-
gentlichen Streitverhandlung zunächst eine 
Güteverhandlung unter Leitung der oder 
des Kammervorsitzenden statt. Gelingt 
keine Einigung, entscheidet die Kammer 
in voller Besetzung unter Hinzuziehung je-
weils einer beisitzenden Gerichtsperson von 
der Arbeitnehmer- und der Arbeitgebersei-
te. Das Landesarbeitsgericht entscheidet 
ebenfalls unter dem Vorsitz einer Berufs-
richterin oder eines Berufsrichters unter 
Mitwirkung von zwei Beisitzenden.

Handelt es sich um eine Rechtssache 
von grundsätzlicher Bedeutung oder lie-

gen sonstige Zulassungsgründe vor, kann 
das Landesarbeitsgericht die Revision zum 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt zulassen. 
Die dort gebildeten Senate sind mit drei 
Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern und 
zwei ehrenamtlichen Beisitzenden besetzt.

Die Mitwirkung von ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richtern hat in der Ar-
beitsgerichtsbarkeit eine lange Tradition: 
Durch Einbeziehung der unmittelbaren 
Anschauungen des Arbeitslebens soll die 
gewünschte lebensnahe Rechtsprechung 
der Arbeitsgerichte erreicht werden. Die 
ehrenamtlichen Beisitzenden sind ebenso 
wie die Kammervorsitzenden neutral und 
unabhängig. Sie werden zwar zum Beispiel 
von Arbeitgeberverbänden benannt, üben 
ihr Amt aber unparteilich und frei von Wei-
sungen und Einflüssen aus. Sie sind gemäß 
Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz nur an Gesetz 
und Recht gebunden und nur ihrem Gewis-
sen unterworfen. Die ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter müssen aktiv als Ar-
beitnehmer oder Arbeitgeber im Bezirk des 
Arbeitsgerichts tätig oder wohnhaft sein, 
an das sie berufen worden sind. Sie müssen 
älter als 25 Jahre sein. Die Amtsdauer be-
trägt fünf Jahre. Die Wiederbestellung ist 
zulässig.

Zum Landesarbeitsgericht werden 
im Regelfall nur solche ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter berufen, die 
dieses Amt beim Arbeitsgericht bereits 
fünf Jahre ausgeübt haben. Ehrenamtli-
che Richter erhalten als Entschädigung 
Fahrtkostenersatz, Entschädigung für 
Aufwand, Ersatz für sonstige Aufwen-
dungen, Entschädigung für Zeitversäum-
nis, Entschädigung für Nachteile bei der 
Haushaltsführung sowie Entschädigung 
für Verdienstausfall.

Ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter beim Arbeitsgericht

Haben Sie Interesse daran, 
ehrenamtlicher Richter zu werden?
Kontaktieren Sie gerne:
» Ass. Holger Benninghoff 

Tel.: 0281 / 9 62 62 – 11 
E-Mail: h.benninghoff@khwesel.de

Voraussetzungen
» Tätigkeit als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer
» Wohnort im jeweiligen Gerichtsbezirk
» Wahlrecht zum Deutschen Bundestag
» Lebensalter mindesten 25 Jahre
» Keine Person, die in Vermögensverfall geraten ist
» Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Ämter
» Keine Verurteilung zu Freiheitsstrafe von mehr 

als sechs Monaten
» Kein Mitarbeiter beim Arbeits- oder Landgericht

Ihre Tischler-Fachbetriebe und Partner

SERVICE, VIELFALT UND TEMPO

Unser Ziel ist es, Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich zu 
machen. Neben Europas größtem Kantensortiment liefern wir 
eine breite Palette an Produkten für den modernen Möbel- und 
Innenausbau. Und weil es im Handwerk immer schnell gehen muss, 
werden bei uns alle bis 16 Uhr bestellten Lagerartikel noch am 
selben Tag versendet.

www.ostermann.eu

Ostm_Anz_DE_180x63_STV_KWH.indd   1 07.10.19   17:20
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Trotz Corona-Krise und wirtschaft-
licher Flaute während des Lockdowns 
sucht das Handwerk händeringend 
nach Fachkräften, viele Ausbildungs-
plätze bleiben unbesetzt. Dabei 
spielt nicht nur der demografische 
Wandel eine maßgebliche Rolle, son-
dern auch die fortschreitende Akade-
misierung des Arbeitsmarktes.

Von einem Altersjahrgang zieht es 
mittlerweile rund 60 Prozent in 
die Hörsäle. Und auch wenn nicht 

alle der Studierenden den Abschluss schaf-
fen, führt der Andrang auf die Hochschulen 
zwangsläufig zu einer hohen Zahl offener 
Lehrstellen – und das, obwohl die berufli-
chen Perspektiven und die Aufstiegschan-
cen gerade in handwerklichen Berufen in 
den letzten Jahren immer besser geworden 
sind. Was können Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber aus dem Handwerk also tun, 
um ihre Attraktivität bei Arbeitnehmern 
noch mehr zu steigern?

Unternehmenskultur optimieren
Junge, gut ausgebildete Fachkräfte finden 
sich derzeit in der sogenannten Generation 
Y, also alle Menschen, die in etwa zwischen 
1980 und den späten 90er-Jahren geboren 

wurden. Studien belegen, dass dieser Ge-
neration materielle Werte nicht mehr so 
wichtig sind wie der älteren Generation X. 
Ihnen geht es oft weniger um Gehalt und 
Prestige, sie erwarten flexible Arbeitszeiten, 
die ihnen eine selbstständige Arbeitswei-
se ermöglichen, eine Ausgewogenheit von 

Arbeit und Freizeit sowie herausfordernde, 
innovative und sinnstiftende Tätigkeiten. 
Sie übernehmen gern Verantwortung, for-
dern aber auch Mitbestimmungsrechte. 
Eine gute Arbeitsatmosphäre und Spaß bei 

So trotzen Handwerksbetriebe 
dem Fachkräftemangel

w e i t e r  n ä c h s t e  s e i t e  »»»
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Ihre Tischler-Fachbetriebe und Partner

Carl Osmann GmbH · Heinestraße 29 · 46117 Oberhausen
Tel. 0208 999630 · www.holz-osmann.de

Holz- und Bausto�andel  Schnittholz. Platten. Fertigelemente.

Ihr Partner für 
den Laden- und Innenausbau
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Ausbildung bleibt auch in Pande-
miezeiten ein unverzichtbarer Weg 
zur Fachkräftesicherung. Junge 
Menschen für eine betriebliche Aus-
bildung zu begeistern, war vorher 
schon eine Herausforderung. Durch 
den Wegfall von Ausbildungsmes-
sen und Berufsorientierungsveran-
staltungen wird es nicht einfacher. 
Doch es gibt Ansätze, wie man Ju-
gendliche auf die Perspektiven im 
eigenen Betrieb aufmerksam ma-
chen kann.

Der Ausbildungsstart ist nur noch 
etwa ein halbes Jahr entfernt. 
Sofern noch nicht geschehen, 

sollten Betriebe ihr Ausbildungsangebot 
umgehend veröffentlichen. Dazu bieten 
sich Tages- und Wochenzeitungen ebenso 

an wie virtuelle Stellenportale wie z.B. die 
Jobbörse unter arbeitsagentur.de. Daneben 
sollte man die eigene Homepage zur Ver-
öffentlichung nutzen. Idealerweise ist diese 
auf dem aktuellen Stand, ansprechend und 
übersichtlich gestaltet, um ein aussagekräf-
tiges Bild des Betriebes zu vermitteln. Da-
mit diese „Visitenkarte“ bei Jugendlichen 
einen guten Eindruck macht, sollte man 
aktuelle Fotos oder Videos, z.B. mit einer 
virtuellen Betriebsbesichtigung, einstellen. 
Viele Arbeitgeber sind zudem in sozialen 
Netzwerken unterwegs, gerne mit Unter-
stützung durch die eigenen Nachwuchs-
kräfte, die die Sprache der Zielgruppe 
sprechen. Wer das sympathisch und au-
thentisch hinbekommt, kann auch Inter-
essenten für vermeintlich weniger beliebte 
Berufe begeistern. Unverzichtbar ist zudem 
die Mundpropaganda – eine tolle Chefin 

oder ein gutes Betriebsklima sprechen sich 
herum und sind die beste Werbung.

Kontakte zu Schulen, Berufsfelderkun-
dungstage und Praktika sind geeignet, um 
interessierte Jugendliche besser kennenzu-
lernen und für eine spätere Ausbildung zu 
gewinnen. Wer dabei weniger auf die No-
ten und mögliche Defizite schaut und statt-
dessen vielfältigen Bewerbern eine Chance 
gibt, sich im Arbeitsalltag zu beweisen, ver-
größert seine Aussichten auf einen Azubi. 
Angebote der Agentur für Arbeit Wesel wie 
eine Assistierte Ausbildung mit Stützunter-
richt und sozialpädagogischer Begleitung 
kann man in Anspruch nehmen, wenn der 
oder die Auszubildende Unterstützung be-
nötigt.

Aktuell sucht der gemeinsame Arbeit-

Wie kommt man jetzt 
an Auszubildende?

der Arbeit macht diese Generation zu op-
timistischen Teamplayern. Das heißt, mit 
starren Hierarchien und festgefahrenen 
Strukturen kann kein Unternehmen mehr 
bei jungen Bewerbern punkten. Ein Vorteil 
für Handwerksbetriebe: Werte wie Selbst-
ständigkeit, Kreativität und Anerkennung 
werden in handwerklichen Berufen seit je-
her gelebt. Denn im Gegensatz zu großen 
Unternehmen sind kleine und mittelständi-
sche Unternehmen oft inhabergeführt und 
zeichnen sich durch ein familiäres Umfeld, 
kurze Entscheidungswege sowie eine Kom-
munikation auf Augenhöhe aus. Um die 
Unternehmenskultur noch weiter zu op-
timieren und so attraktiver auf die junge 
Zielgruppe zu wirken, eignen sich beispiels-
weise monatliche Feedback-Gespräche, in 
welchen ein respektvoller, ehrlicher und 
direkter Austausch oberste Priorität hat. 
Mentoring-Programme und Betriebsausflü-
ge fördern nicht nur die Kommunikation 
zwischen Kollegen, sondern schaffen auch 
ein angenehmes Betriebsklima.

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
Auch in der jungen Generation ist Ge-
sundheit ein wichtiges Thema. Unter Ju-
gendlichen wird weniger geraucht, weniger 
Alkohol konsumiert und auch gesunde Er-
nährung ist für jüngere Generationen ein 
wichtiges Thema. Mit dem richtigen Ange-
bot an Gesundheitsmaßnahmen, die diesen 
Lebensstil fördern, steigern Unternehmen 
ihre Attraktivität für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer von morgen und 
heben sich von der Konkurrenz ab. Hil-
fe erhalten Arbeitgeber dabei auch durch 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM). Die IKK classic berät Betriebe da-
bei, wie sie ein auf ihren Bedarf zugeschnit-
tenes betriebliches Gesundheitsmanage-
ment installieren können. Praktisch kann 
das beispielsweise mit Gesundheitstagen 
im Unternehmen umgesetzt werden, bei 
denen Sport und Ernährungsexperten in 
Workshops und Seminaren Tipps für einen 
gesunden Lebensstil geben.

Botschafter entsenden
Niemand bewirbt eine Firma nach außen au-
thentischer und positiver als ein zufriedener 
Mitarbeiter. Versuchen Sie, Ihre Angestellten 
als Firmen-Botschafter zu gewinnen, die sich 
in ihrem eigenen privaten Umfeld nach pas-
senden Bewerbern für einen Ausbildungs-
platz oder eine freie Stelle umschauen. Einen 
zusätzlichen Anreiz dafür schaffen spezielle 
„Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter“-Program-
me. Dabei erhalten Angestellte nach erfolg-
reicher Vermittlung entweder eine finanziel-
le Zuwendung, einen Gutschein oder einen 
anderen Bonus. Eine weitere wichtige Maß-
nahme, um Ihren Betrieb erfolgreich zu prä-
sentieren, sind Karrieretage an Gymnasien, 
Hochschulen und auf Job-Messen. Die gute 
Nachricht: Handwerksunternehmen haben 
eine gute Basis, die für Fachkräftenachwuchs 
sorgen kann. Bauen Sie darauf auf und ent-
wickeln Sie eine klare Kommunikationsstra-
tegie. Im IKK-Onlinemagazin finden Sie 
dazu hilfreiche Tipps: www.ikkclassic.de/
beste-arbeitgeber-handwerker

20 | PROFILE WESEL 1.2021 | recht & Finanzen



geber-Service der Agentur für Arbeit Wesel 
und des Jobcenters Kreis Wesel Arbeitge-
ber, die einen jungen Menschen im Rah-
men einer Einstiegsqualifizierung einstellen 
möchten – spätere Ausbildung ausdrücklich 
erwünscht.

Dabei handelt es sich um ein sozialver-
sicherungspflichtiges Praktikum, das auf 
die gewünschte Ausbildung vorbereitet. 
Im Betrieb werden die Jugendlichen an die 
entsprechenden Ausbildungsinhalte heran-

geführt, können ihre Fähigkeiten unter Be-
weis stellen und besuchen idealerweise be-
reits die Berufsschule. Die Teilnehmenden 
erhalten vom Arbeitgeber eine Vergütung, 
die von der Arbeitsagentur bezuschusst wer-
den kann. 

Gesucht werden Unternehmen 
für folgende Ausbildungsberufe:
» Wesel: Fachinformatiker/in Anwen-

dungsentwicklung, Tischler/in
» Dinslaken: Fachkraft Schutz und Si-

cherheit, Kaufmann/frau Einzelhandel, 
Tischler/in

» Moers: Anlagenmechaniker/in Sanitär, 
Heizungs- und Klimatechnik, Verwal-
tungsfachangestellte/r Kommunalverwal-
tung, Kaufmann/frau Büromanagement, 
Kaufmann/frau Marketingkommunika-
tion, Fachinformatiker/in Systemintegra-
tion, Kaufmann/frau Einzelhandel

» Kamp-Lintfort: Kaufmann/frau Ein-
zelhandel

Interessierte Arbeitgeber können sich 
beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service der 
Agentur für Arbeit Wesel und des Jobcen-
ters Kreis Wesel melden: 0800 45555 20 
(Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr) 
oder per E-Mail an Wesel.Arbeitgeber@ 
arbeitsagentur.de.

Weitere Informationen zur Einstiegsqua-
lifizierung findet man unter www.arbeits 
agentur.de/unternehmen.

Best Practice Beispiele rund um die Aus-
bildung: https://faktor-a.arbeitsagentur.de. 
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Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme

der Bundesagentur für Arbeit. Nutzen Sie den

Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber,

wie Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen

weiterbringen können. Informieren Sie sich jetzt unter

www.dasbringtmichweiter.de
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Im neuen Werbeportal 
des deutschen Handwerks 
können Betriebe ab sofort 
kostenlos Plakate, Soci-
al-Media-Vorlagen und so-
gar einen TV-Spot einfach 
personalisieren und für die 
eigene Werbung nutzen.

Über hundert Vorlagen 
im Design der Hand-
werkskampagne kön-

nen mit eigenem Logo, Text und 
Adresse des Betriebes bequem 
angepasst werden – und dass 
ohne Grafikkenntnisse, teure 
Programme oder eine Werbe-
agentur hinzuziehen zu müs-
sen. Bei einigen Vorlagen kann 
zusätzlich auch ein eigenes Foto 
eingefügt werden.

 
Verfügbare Vorlagen sind:
» Corona-Motive
» Berufe-Motive von allen 130 

Gewerken mit knackigen 
Sprüchen

» Azubi-Werbung
» Plakate im Kampagnen- 

design
» Social-Media-Kacheln für 

Facebook, WhatsApp & 
Instagram

» Facebook-Header
» TV-Spot 

Im angegliederten Werbear-
tikel-Shop können Werbeartikel 
im Handwerks-Design bestellt 
werden: Von der Briefmarke bis 
zum Roll-up. 

Das neue Werbeportal bietet 
Ihnen nicht nur eine Fülle von 
Werbevorlagen, sondern macht 
es Ihnen noch leichter, die pas-
sende Vorlage zu finden und für 
Ihren Betrieb zu individualisie-
ren. Dazu wurden Navigation 
und Filterfunktionen angepasst 
und verbessert. Die Vorschau- 
und Downloadfunktionen wur-
den beschleunigt und zudem ist 
die Portalnutzung nun auch per 
Smartphone und Tablet mög-
lich.

Durch die neue Profilfunk-
tion speichert das System nun 
auch die von Ihnen eingegebe-
nen Betriebsdaten ab. Wenn Sie 

dann eine weitere Vorlage erstel-
len, werden die Felder automa-
tisch vorausgefüllt. So sparen 
Sie bei der Anpassung viel Zeit.

Nutzer des bisherigen 
„Werbemittelportals“ 
aufgepasst!
An die Stelle des bekannten 
„Werbemittelportals“ tritt das 
neue nutzerfreundliche Wer-
beportal. Mit dem Wechsel 
ändert sich auch die Internet-
adresse. Das neue Portal errei-
chen Sie ab jetzt unter: https:// 
werbeportal.handwerk.de.

Wenn Sie das bisherige 
„Werbemittelportal“ bereits 
genutzt haben, müssen Sie aus 
Sicherheitsgründen auf https://
werbeportal.handwerk.de/lo-
gin#reset ein neues Passwort 
vergeben. Im Anschluss haben 
Sie Zugang zum neuen Portal.

Das neue Werbeportal für 
Handwerksbetriebe

 Betrieb 
Mustermann 
 Wir wissen, was wir tun.

 Mein Betrieb 

Ihre Profi s vor Ort:
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Ein gelungener Auftritt in den 
sozialen Medien ist auch für Hand-
werksbetriebe heute enorm wichtig. 
Zu einem gekonnten Auftritt gehört 
aber nicht nur die offizielle Unterneh-
mensseite auf den unterschiedlichen 
Social-Media-Kanälen. Auch die Ein-
blicke, die Mitarbeiter auf ihren pri-
vaten Kanälen in ihren Arbeitsalltag 
geben, wirken sich auf den Eindruck 
aus, den ein Betrieb bei potenziellen 
Kunden, neuen Mitarbeitern oder 
Auszubildenden hinterlässt.

Ein Smartphone hat heute nahezu je-
der immer und überall dabei – auch 
am handwerklichen Arbeitsplatz. 

Spätestens in der Pause wird es dann ger-
ne gezückt, um die aktuellsten Neuigkeiten 
und Trends auf Social Media zu verfolgen, 
ein Selfie mit Kolleginnen und Kollegen 
oder ein Video von der Arbeit zu machen. 
Nicht selten sind dabei Arbeitskleidung und 
Firmenfahrzeuge erkennbar. Und schon 
wird aus einem privaten Video ein Teil Ihrer 
Außendarstellung.

In der Social-Media-Kommunikation Ih-
rer Mitarbeiter liegt dabei eine große Chan-
ce für Sie als Betrieb. Das was Ihr Betrieb 
mit Ihren Mitarbeitern leistet, bekommt 
eine größere Reichweichte und erreicht viel-
leicht sogar völlig neue Zielgruppen – wenn 
Sie dabei einige Stolpersteine beachten. Und 
hier kommen Social-Media-Richtlinien für 
Ihre Mitarbeiter ins Spiel. Denn nicht je-
des Posting kommt gut an. Was Mitarbei-
ter über die eigenen Social-Media-Kanäle 
verbreiten, kann sogar dem Ansehen Ihres 
Unternehmens schaden, wenn der Inhalt 
beispielsweise beleidigend oder verletzend 
ist. Daher sollten auch kleinere Betriebe So-
cial-Media-Richtlinien haben, die den Mit-
arbeitern Orientierung geben.

Folgende Dinge sollten Sie bei Soci-
al-Media-Richtlinien beachten:

Erklären Sie, wieso es 
Richtlinien braucht
Nicht jeder lässt sich gerne zusätzliche 
Vorschriften machen, vor allem wenn 
sie in den vermeintlich privaten Bereich 
hineinreichen. Im Gegensatz zu Verbo-
ten sind Richtlinien aber letztlich auch 
dazu da, die Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter zu stärken. Erklären Sie den 
Mitarbeitern, welche Auswirkungen ihre 
Social-Media-Kommunikation auf die 
Darstellung Ihres Betriebs hat und warum 
Richtlinien daher wichtig sind. Am Ende 
ist jeder Mitarbeiter für seine beruflichen 
und privaten Äußerungen im Internet 
selbst verantwortlich – und gerade brisan-
te Inhalte können sich schneller verbreiten 
als man denkt.

Geltungsbereich
Legen Sie genau fest, für wen die Leitlinien 
gelten und für welche Kanäle. Bedenken Sie, 
dass es nicht nur Facebook und Instagram 
gibt, sondern auch den Status bei WhatsApp, 

Telegram-Gruppen, TikTok, Handwerks- 
Foren und noch viele mehr.

Transparenz
Wenn aus einem Social-Media-Profil hervor-
geht, dass es sich um einen Mitarbeiter Ihres 
Betriebes handelt, sollte der Mitarbeiter bei 
Meinungsäußerungen immer kennzeichnen, 
dass es sich um seine persönliche Meinung 
handelt und nicht um die Meinung des Be-
triebes. Im besten Fall nutzen Mitarbeiter 
dabei auch immer ihren Klarnamen.

Respekt
Der gegenseitige Respekt sollte nicht nur 
unter Kollegen der Fall sein, sondern auch 
gegenüber anderen Gewerken und Nutzern 
im Internet bestehen. Auch aktuelle und 
potenzielle Kunden sowie Geschäftspartner 
sind dort unterwegs. Wie im realen Leben 
sollten alle mit Respekt behandelt werden, 
Beschimpfungen oder gar Beleidigungen 
sollten unterlassen werden.

Darum sollte jeder Betrieb 
Social-Media-Richtlinien haben

w e i t e r  n ä c h s t e  s e i t e  »»»
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Rechtliche Vorgaben
Viele Gesetze gelten auch für das Internet. 
Zum Beispiel das Datenschutz- und das 
Persönlichkeitsrecht oder das Recht am 
eigenen Bild. Deshalb sollten Mitarbeiter 
stets prüfen, ob sie ein Bild überhaupt ver-
wenden dürfen, und um Zustimmung der 
jeweiligen Personen bitten. Das kann zum 
Beispiel ein Bauherr sein, in dessen Räumen 
Arbeiten ausgeführt werden, oder Kunden, 
die sich im Geschäft beraten lassen. Aber 
auch Kollegen haben ein Recht am eigenen 
Bild. Bestimmte Bauteile und Logos an-
derer Firmen könnten dem Urheber- und 
Markenrecht unterliegen. Außerdem gelten 
die Schweigepflichten aus dem Arbeitsver-
trag auch im Netz.

Umgang mit Kritik
Treue Mitarbeiter wehren sich gerne gegen 

Kritik an ihrem Arbeitgeber. Diese Loyali-
tät ist für den Betrieb zunächst einmal sehr 
gut. Aber ist die Reaktion des Mitarbeiters 
auch so gerne gesehen, wenn sie zu harsch 
ausfällt, vielleicht sogar beleidigend wird? 
Wohl kaum! Bitten Sie Ihre Mitarbeiter 
daher, Ihnen die Kritik zu melden, anstatt 
selbst tätig zu werden.

Nicht anders verhält es sich mit Kritik 
von Mitarbeitern an ihrem Arbeitgeber. Ar-
beitnehmer riskieren eine Abmahnung oder 
Kündigung, wenn sie schlecht über Ihren 
Betrieb schreiben oder sprechen. Weisen Sie 
darauf hin, auch wenn es selbstverständlich 
scheint.

Zeigen Sie Konsequenzen auf
Wo es Richtlinien gibt, muss es auch Kon-
sequenzen bei Verstößen geben. Zeigen sie 

klar auf, was passiert, wenn Mitarbeiter die 
Grenzen überschreiten. Was arbeitsrechtli-
che Konsequenzen betrifft, sollten Sie sich 
von Ihrer Kreishandwerkerschaft/Innung 
darüber beraten lassen, welche Möglichkei-
ten mit dem Arbeitsrecht vereinbar sind.

Formulierung & Veröffentlichung 
der Richtlinien
Die Richtlinien sollten klar formuliert sein 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern verbindlich bekannt gemacht werden. 
Lassen Sie sich dazu bei Bedarf bei Ihrer 
Kreishandwerkerschaft/Innung beraten – 
erst recht, wenn Sie womöglich daran den-
ken, die Richtlinien zum Bestandteil von 
Arbeitsverträgen zu machen.

Quelle: handwerk.de/ 
infosfuerbetriebe/dezember-2020
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Die SIGNAL IDUNA steht 
als traditioneller Partner 
von Handwerk, Handel 
und öffentlichem Dienst 
auch in dieser Zeit fest an 
der Seite ihrer Kunden.

Bereits in der Vergan-
genheit hat die SIG-
NAL IDUNA gut und 

richtig in die Digitalisierung 
investiert. So können Kunden 
auch in Zeiten der verordneten 
Kontaktbeschränkungen ihre 

Anliegen schnell und zielge-
richtet adressieren. Die „meine 
SIGNAL IDUNA-App“ hilft 
zum Beispiel dabei, eine schnel-
le Bearbeitung sicherzustellen. 
Wer eine Bescheinigung benö-
tigt oder einen Schaden melden 

möchte, kann dies online erledi-
gen. Zudem sind die Ansprech-
partner vor Ort – Agenturen 
und Geschäftsstellen – nach wie 
vor für ihre Kunden da: online, 
telefonisch, via Remote und 
über die sozialen Netzwerke. Es 

bleibt natürlich darüber hinaus 
weiterhin möglich, postalisch in 
Kontakt zu treten. 

Viele Betriebe sind von der 
aktuellen Situation unmittelbar 
betroffen. Und auch bei Privat-
kunden kann es in dieser Zeit 
finanziell schon mal eng werden. 
Lässt sich der Versicherungs-
vertrag nicht unverändert auf-
rechterhalten, hat die SIGNAL 
IDUNA für diese Fälle ein Maß-
nahmenpaket mit befristeten Lö-
sungen aufgesetzt. Dieses umfasst 
beispielsweise Beitragsfreistellun-
gen und -stundungen oder die 
zeitweise Reduzierung des Ver-
sicherungsschutzes. Wichtig ist 
dafür eine persönliche Beratung 
beim zuständigen Vermittler oder 
Kundendienst, um die individu-
ell am besten passende Lösung zu 
finden. Sollte nach Ablauf einer 
Stundung die Einkommenssitu-
ation des Versicherungsnehmers 
die vollständige Nachzahlung der 
Beiträge nicht zulassen, kann er 
eine Ratenzahlung vereinbaren. 
So lässt sich der wertvolle Versi-
cherungsschutz möglichst unver-
ändert weiterführen. Die SIG-
NAL IDUNA empfiehlt, diesen 
nur im Notfall, nach eingehender 
Beratung und nur temporär zu 
reduzieren. Die Rückkehr aus 
einem reduzierten in den vollwer-
tigen Versicherungsschutz ist un-
bürokratisch und ohne Nachteile 
möglich.

Mehrere tausend Betriebe 
haben eine Betriebsschließungs-
versicherung bei der SIGNAL 
IDUNA abgeschlossen. Hier 
prüft die SIGNAL IDUNA die 
Deckung für jeden Einzelfall.

Signal iduna – an der Seite ihrer kunden

Ein starker Partner in schwieriger Zeit
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Die Firma Lemm aus Friedrichs-
feld hat eine Initiative über das In-
ternet ins Leben gerufen, um junge 
Leute für die Tätigkeit zu gewinnen. 
Nach der Ausbildung böten sich vie-
le Möglichkeiten, die Karriereleiter 
hinaufzusteigen

Der Malerbetrieb Lemm in Fried-
richsfeld beschäftigt sich seit 
2020 intensiv mit dem Thema 

Nachwuchssuche. Dazu hat er jetzt eine 
Initiative gegründet, „um jungen Men-
schen das Malerhandwerk näher zu brin-
gen und sie neugierig zu machen auf eine 
kreative und abwechslungsreiche Ausbil-
dung bei uns im Betrieb“, wie Geschäfts-
führer Oliver Lemm und Projektmanage-
rin Sofie Cappell-Höpken im Gespräch 
mit der NRZ betonen. Denn das Hand-
werk gehöre „zu den Leistungsträgern un-
serer Gesellschaft. Darum möchten wir 
jungen Leuten zeigen, dass das Handwerk 

ein Beruf mit Zukunft ist.“ Die dazu ei-
gens ausgearbeitete Internetseite heißt 
www.maler-zukunftsidee.de.

Oliver Lemm, Geschäftsführer seit 2016, 
ist für den kaufmännischen Teil im Betrieb 
an der Mittelstraße 58 verantwortlich, sein 
Vater Günter für den handwerklichen. 
Mutter Ina übernimmt die Wohn- und Le-
bensraumberatung. Sofie Cappell-Höpken, 
gelernte Raumausstatterin, kümmert sich 
um den Bereich Marketing und die Nach-
wuchsförderung. Der Malerbetrieb mit 
Fachgeschäft (Lemm gibt es auch in Ham-
minkeln-Brünen) beschäftigt in der Sum-
me rund 50 Mitarbeiter.

„Wir sind ein Malerbetrieb mit flachen 
Hierarchien zwischen Chefetage und An-
gestellten und einem tollen Teamspirit. Ge-
meinsam gestalten wir unseren Arbeitsalltag 
in familiärer Atmosphäre“, sagen die jungen 
Initiative-Gründer. Interessierten am Beruf 

Maler und Lackierer werde ein „lockeres 
Gespräch“ angeboten, gerne auch ein Prak-
tikum oder Probe-Arbeitstage. So könne 
man sich ein besseres Bild von den Auf-
gaben des Berufs und dem Unternehmen 
machen. „In Zeiten des digitalen Wandels 
kann vieles ersetzt werden, jedoch nicht das 
Wissen über die traditionelle Handwerks-
kunst mit kreativen Problemlösungen“, sagt 
Oliver Lemm.

Traditionell und innovativ
Arbeiten, die man als Maler übernehme, 
zeigten jeden Tag, „dass man etwas mit sei-
nem Kopf und seinen Händen erschaffen 
kann“. Das Malerhandwerk sei ein traditi-
oneller und zugleich innovativer Beruf. Als 
Maler übernehme man häufig das Reparie-
ren oder sogar Restaurieren von Gebäuden. 
„Damit erhält man ihre Nutzungsfähigkeit 
und ist somit Teil einer nachhaltigen Zu-
kunft.“ Lemm nennt etwa den Neuanstrich 
des evangelischen Gemeindehauses in 

Malerbetrieb: Das 
Handwerk hat Zukunft
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Spellen durch seine Fach- und Vorarbeiter: 
„Unsere Auftragsarbeiten sollen möglichst 
in der Nähe bleiben. Wir legen Wert auf 
gesundes Wohnen mit natürlichen Materi-
alien.“

Welche Eigenschaften sollte man als 
Maler und Lackierer mitbringen? Sofie 
Cappell-Höpken: „Die mentale Stärke soll 
während der Ausbildung ausgebaut und ge-
stärkt werden. Selbstbewusst an Menschen 
und auf Aufgaben heranzutreten, gehört 
genauso dazu wie ein freundliches und ehr-
liches Miteinander.“ Als Maler arbeite man 
körperlich. „Darum sollte man Lust am 
Handwerk haben und belastbar sein.“ Krea-
tivität und Innovationsfreude seien auch ein 

großer Bestandteil am Arbeitsalltag eines 
Malers und Lackierers.

Oliver Lemm: „Wir möchten zeigen, 
dass wir als Handwerksunternehmen auch 
etwas bieten können. Jeder Auszubildende 
bleibt eine feste Persönlichkeit bei uns“. Die 
Entscheidung, einen Handwerksberuf zu 
erlernen, sei eine große. „Wir wollen junge 
Menschen unterstützen.“ Nach erfolgreich 
bestandener Ausbildung gebe es eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, die Karriereleiter 
hinaufzusteigen. Handwerkliche, gestalteri-
sche, technische oder betriebswirtschaftliche 
Fortbildungen seien mögliche Optionen. 
Lemm: „Langweilig wird es als ausgebildeter 
Handwerker auf jeden Fall nicht.“

Erstgespräche sind anberaumt
Für die Zukunft möchte der Voerder Ma-
lerbetrieb mit seiner Initiative natürlich 
auch an Schulen und Berufsmessen an-
knüpfen, „doch aufgrund der Coronakrise 
ist eine Planung derzeit einfach nicht mög-
lich“, sagt Sofie Cappell-Höpken. Nach 
dem Start ihrer Internetseite gebe es aktuell 
vier konkrete Anfragen und Bewerbungen. 
„Die Erstgespräche sind anberaumt“ so Oli-
ver Lemm. Zwei machten ein freiwilliges 
Praktikum. „Wir hoffen, vier Auszubilden-
de zum August übernehmen zu können.“ 
Und der Geschäftsführer fügt hinzu: „Auch 
mit dem Handwerk kann man Geld verdie-
nen und glücklich sein.“
Text: Peter Neier | Foto: Günter Lemm GmbH

Ihre Elektro-Fachbetriebe und Partner
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Frau Stefanie Duscha bekam im 
Januar 2021 ihren Silbernen Meis-
terbrief der Handwerkskammer 
Düsseldorf von Obermeister Klaus 
Peter Neske auf Abstand überreicht.

Stefanie Duscha legte im Jahr 1995 vor 
der Handwerkskammer Düsseldorf 
ihre Meisterprüfung ab und eröffnete 

anschließend im Jahr 1998 ihren Friseur-
salon „Open Hair“ in Dinslaken und ist 
treues Innungsmitglied. Seitdem bildet die 
Friseurmeisterin zahlreiche Auszubildende 
aus und eröffnet ihnen einen guten Start in 
ihr Berufsleben.

Silberner Meisterbrief 
für Stefanie Duscha
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Frau Nicole Berndt legte am glei-
chen Prüfungstag ihre Meisterprü-
fung vor der Handwerkskammer 
Düsseldorf im Jahr 1995 ab, wie 
auch Stefanie Duscha.

Sie eröffnete ihren Friseursalon in 
Rheinberg allerdings erst im Jahr 
2004 und wurde sofort Innungsmit-

glied. Seitdem hat Frau Berndt schon dem 
ein oder anderen Auszubildenden das Fri-
seurhandwerk nähergebracht. Zudem ist sie 
aktiv im Gesellenprüfungsausschuss tätig 
und derzeit Kassenprüferin in der Innung.  
Herr Neske lies es sich trotz Corona nicht 
nehmen, Frau Berndt im Januar ihren Sil-
bernen Meisterbrief auf Abstand zu über-
reichen.

Silberner Meisterbrief 
für Nicole Berndt

Ihre Metallbau-Fachbetriebe und Partner
Ansprechpartner für Innungsfragen

Obermeister R. Theunissen
Tel. 02801.705040

Handwerk wirbt Handwerk.
Kontakt: Ralf Thielen, Tel.: (0 21 83)41 78 29
Fax: (0 21 83)41 77 97 · r.thielen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen
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In einer kleinen Feierstunde und 
coronabedingt etwas auf Abstand 
verabschiedete Geschäftsführer 
Holger Benninghoff im Kreise der 
Mitarbeiter Mano Hochstrat aus 
dem Team der Kreishandwerker-
schaft des Kreises Wesel. Dabei ließ 
es sich Geschäftsführer Benninghoff 
nicht nehmen, die fast sechsjährige 
Tätigkeit von Mano Hochstrat in der 
Kreishandwerkerschaft des Kreises 
Wesel gebührend zu würdigen und 
die besten Wünsche für die Zukunft 
auszusprechen.

Am 23.2.2015 trat Frau Hochstrat 
in die Dienste der Kreishandwer-
kerschaft des Kreises Wesel ein 

und war in den unterschiedlichsten Abtei-
lungen eingesetzt. Zuletzt organisierte sie 
das Büro des Geschäftsführers und war 
vielen unserer Mitgliedsbetriebe durch 
ihr Engagement in Mahnsachen bekannt. 
Mit ihrer bescheidenen, zuverlässigen Art, 
mit ihrem Fachwissen und vor allem ihrer 
Freundlichkeit verdiente sie sich dabei den 
Respekt von Ehrenamtsträgern, Mitglieds-
betrieben und vor allem ihrer Kollegen.

In der kleinen Abschiedsrunde ließen 
es sich die Kollegen und Kolleginnen nicht 
nehmen, Mano Hochstrat für die Zukunft 
alles Gute zu wünschen und ein Präsent zu 
überreichen. Im Namen vom Vorstand und 
der Geschäftsführung dankte Geschäfts-
führer Benninghoff Mano Hochstrat für 
ihre langjährige Tätigkeit und verabschiede-
te sie mit Blumen und einem Präsentkorb.

Mano Hochstrat verabschiedet sich

WWW.HANDWERK.DE

Zukunft kommt
von Können.
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info@wolters-nutzfahrzeuge.de www.wolters-gruppe.de Wolters Nutzfahrzeuge GmbH wolters_nutzfahrzeuge

Der Lösungsanbieter

Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein



Ihre Fachbetriebe „Rund um den Bau“

Ihre Dachdecker-Fachbetriebe

Ihre SHK-Fachbetriebe und Partner

...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

Bauunternehmung Müller GmbH & Co. KG │ Rheinberger Straße 71 │ 46519 Alpen
Tel.: 02802 / 2328 │ info@mueller-alpen.de │ www.mueller-alpen.de

 

 

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen (02183) 417829


